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Massenentlassung – Konsultations-

verfahren mit dem Betriebsrat 

Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 22. 

September 2016 – 2 AZR 276/16 

 

Ein Arbeitgeber darf das Konsultati-

onsverfahren nach § 17 Abs. 2 

KSchG als beendet ansehen, wenn 

der Betriebsrat keine weitere Ver-

handlungsbereitschaft über Maß-

nahmen zur Vermeidung oder Ein-

schränkung von Massenentlassun-

gen erkennen lässt. 

 

Die Entscheidung 

Die Beklagte erbrachte Passagedienst-

leistungen an Flughäfen. Ihre einzige 

Auftraggeberin kündigte sämtliche Auf-

träge zu Ende März 2015. Nach dem 

Scheitern eines Interessenausgleichs 

im Dezember 2014 leitete die Beklagte 

ein Konsultationsverfahren nach § 17 

Abs. 2 KSchG ein und entschied Ende 

Januar 2015, ihren Betrieb zum 31. 

März 2015 stillzulegen. Nach Erstat-

tung einer Massenentlassungsanzeige 

kündigte sie alle Arbeitsverhältnisse. 

Die Beklagte entschloss sich, erneut 

Kündigungen zu erklären, nachdem 

einige Kündigungsschutzklagen wegen 

vermeintlicher Mängel im Verfahren 

nach § 17 KSchG erstinstanzlich er-

folgreich gewesen waren. Sie leitete im 

Juni 2015 ein weiteres Konsultations-

verfahren ein und beriet mit dem Be-

triebsrat über eine mögliche „Wieder-

eröffnung“ des Betriebs. Eine solche 

kam für sie allenfalls bei einer Absen-

kung der bisherigen Vergütungen in 

Betracht. Der Betriebsrat ließ keine 

Bereitschaft erkennen, an entspre-

chenden Maßnahmen mitzuwirken. 

Daraufhin kündigte die Beklagte - nach 

einer erneuten Massenentlassungsan-

zeige - die verbliebenen Arbeitsver-

hältnisse vorsorglich ein zweites Mal. 

Die Klägerin hat sich fristgerecht ge-

gen beide Kündigungen gewandt und 

hilfsweise einen Nachteilsausgleich 

verlangt. Das Landesarbeitsgericht hat 

beide Kündigungen für unwirksam er-

achtet. 
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Die Revision der Beklagten hatte vor 

dem Zweiten Senat des Bundesar-

beitsgerichts nur teilweise Erfolg. Die 

erste Kündigung ist gemäß § 17 Abs. 3 

Satz 3 KSchG iVm. § 134 BGB nichtig. 

Die Beklagte hat in der diesbezügli-

chen Massenentlassungsanzeige den 

Stand der Beratungen mit dem Be-

triebsrat nicht korrekt dargelegt. Hin-

gegen ist die zweite Kündigung wirk-

sam. Die Beklagte hat das erforderli-

che Konsultationsverfahren auch unter 

Beachtung der unionsrechtlichen Vor-

gaben ordnungsgemäß durchgeführt. 

Sie hat dem Betriebsrat alle erforderli-

chen Auskünfte erteilt, um auf ihren 

Entschluss, an der Betriebsstilllegung 

festzuhalten, einwirken zu können. Die 

Beklagte durfte die Verhandlungen als 

gescheitert ansehen. Da sie seit April 

2015 keinen Betrieb mehr unterhielt, 

hat sie die zweite Massenentlassungs-

anzeige zu Recht bei der für den Un-

ternehmenssitz zuständigen Agentur 

für Arbeit erstattet. Die zweite Kündi-

gung war auch nicht aus anderen 

Gründen unwirksam. Die Klägerin hat 

keinen Anspruch auf Nachteilsaus-

gleich. Die Beklagte hat den Betriebs-

rat ordnungsgemäß über die beabsich-

tigte Betriebsstilllegung unterrichtet 

und nach dem Scheitern ihrer Ver-

handlungen die Einigungsstelle ange-

rufen. 

Quelle: "Pressemitteilung Nr. 52/16 

des Bundesarbeitsgerichts“ 
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Keine Pflicht zur Mitteilung der 

Krankheit bei Arbeitsunfähigkeit 

Landesarbeitsgericht Baden-

Württemberg, Urteil vom 8. Juni 2016 – 

4 Sa 70/15 

-- nicht rechtskräftig -- 

 

Im Falle einer Erkrankung ist ein 

Arbeitnehmer nur verpflichtet, dem 

Arbeitgeber die Arbeitsunfähigkeit 

und deren voraussichtliche Dauer 

unverzüglich mitzuteilen. Seine 

Krankheit muss er hingegen nicht 

offenlegen;  auch dann nicht, wenn 

der Arbeitgeber nach mehrfachen 

Erkrankungen nach der Krank-

heitsursache fragt, um zu prüfen, ob 

eine Fortsetzungserkrankung vor-

liegt, die zum sofortigen Bezug von 

Krankengeld führt.  

 

Die Entscheidung 

Die Parteien streiten über die Ver-

pflichtung der Beklagten zur Zahlung 



AUSGABE 4/2016  CNH-Anwälte 
Newsletter für Betriebsräte  Fachkanzlei für Arbeitsrecht 

von Entgeltfortzahlung im Krankheits-

fall. Die Klägerin ist bei der Beklagten 

seit dem 03.02.1992 als Gruppenleite-

rin beschäftigt. Sie bezog zuletzt ein 

monatliches Bruttoarbeitsentgelt in 

Höhe von 4.311,46 EUR. Die Klägerin 

war arbeitsunfähig krank im Zeitraum 

vom 19.03. bis 17.04.2015. Diese Ar-

beitsunfähigkeit wurde durch Arbeits-

unfähigkeitsbescheinigung (Erstbe-

scheinigung) der Ärztin F. und durch 

Folgebescheinigung des Arztes S. 

nachgewiesen. Vor diesem Arbeitsun-

fähigkeitszeitraum war die Klägerin in 

den vorangegangenen sechs Monaten 

kurzzeitig 16 Mal an insgesamt 65 Ta-

gen erkrankt. Die Beklagte leistete für 

die vorangegangenen Arbeitsunfähig-

keitszeiten noch Entgeltfortzahlung für 

den Krankheitsfall. Für den Zeitraum 

19.03. bis 17.04.2015 leistete sie da-

gegen keine Entgeltfortzahlung mehr, 

obwohl die Krankenkasse der Beklag-

ten mit Schreiben vom 26.03.2015 mit-

geteilt hatte, dass nach ihren Unterla-

gen keine Vorerkrankungen auf die seit 

19.03.2015 bestehende Arbeitsunfä-

higkeit anrechenbar seien. Zusätzlich 

legte die Klägerin der Beklagten ein 

ärztliches Attest der Praxis F. vor, in 

welchem der Klägerin bescheinigt wur-

de, dass sie „im Zeitraum 19.03. bis 

17.04.2015 nicht mit einer Krankheit 

arbeitsunfähig (war), mit der sie bereits 

im Zeitraum 22.09.2014 bis 19.03.2015 

arbeitsunfähig erkrankt war“. Die Be-

klagte verweigerte die Lohnfortzahlung 

mit der Begründung, die Krankheits-

umstände seien ihr nicht bekannt. Sie 

gehe davon aus, dass es sich um eine 

Fortsetzungserkrankung gehandelt 

haben müsse, da die Klägerin erhebli-

che Fehlzeiten gehabt habe, die auffäl-

lig nahe beieinander gelegen haben. 

Die Beklagte war der Auffassung, dass 

angesichts ihrer Zweifel, die Klägerin 

verpflichtet sei, ihre Krankheiten offen-

zulegen. Die Klägerin begehrt mit ihrer 

Klage Entgeltfortzahlung. 

 

Das Arbeitsgericht und das Landesar-

beitsgericht haben der Klage stattge-

geben, obwohl das Bundesarbeitsge-

richt mit einer Entscheidung aus 2005 

noch geurteilt hatte, dass bei wieder-

holter Arbeitsunfähigkeit der Arbeit-

nehmer nachweisen müsse, dass kei-

ne Fortsetzungserkrankung vorliege. 

Dies kann er letztlich nur erreichen, 

indem er seine Krankheiten offenlegt. 

Das Landesarbeitsgericht hat sich da-

gegen gestellt, weil es einen Wer-

tungswiderspruch zu Fallgestaltungen 

sieht, in denen ein und derselbe An-

spruch nicht vom Arbeitnehmer selbst, 

sondern von der Krankenkasse aus 

übergegangenem Recht eingeklagt 

wird. Verweigert ein Arbeitgeber im 
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Fall einer Arbeitsunfähigkeit eines Ar-

beitnehmers die Entgeltfortzahlung, so 

hat der Arbeitnehmer gegen die Kran-

kenkasse einen Anspruch auf Kran-

kengeld. Wegen dieser Krankengeld-

zahlung geht der Entgeltfortzahlungs-

anspruch des Arbeitnehmers in Höhe 

der Krankengeldzahlung auf die Kran-

kenkasse über. Macht nun die Kran-

kenkasse den Entgeltfortzahlungsan-

spruch gegenüber dem Arbeitgeber 

aus übergegangenem Recht geltend, 

so kann sie, wenn der Arbeitgeber das 

Nichtvorliegen einer anderen Krankheit 

bestreitet, der Darlegungslast durch 

Benennung der Krankheitsdiagnosen 

nicht nachkommen, da die Diagnose-

daten dem Sozialdatenschutz unterfal-

len und nicht mitgeteilt werden dürfen. 

Dieser gesetzliche Hinderungsgrund 

zum substantiierten Tatsachenvortrag 

darf dem Arbeitgeber aber nicht zu 

einem prozessualen Vorteil gereichen. 

Wenn eine Krankenkasse die Diagno-

se nicht offenlegen muss, soll nach 

Auffassung des Landesarbeitsgerichts 

auch der Arbeitnehmer, jedenfalls nicht 

ohne begründete Zweifel, verpflichtet 

sein, die Krankheit offenzulegen. 
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Einsichtsrecht des Betriebsrats in 

Gehaltslisten des gesamten Unter-

nehmens 

Landesarbeitsgericht Schleswig-

Holstein, Beschluss vom 9. Februar 

2016 – 1 TaBV 43/15 -- nicht rechts-

kräftig -- 

 

Zur Überprüfung, ob der Arbeitge-

ber den arbeitsrechtlichen Gleich-

behandlungsgrundsatz im Rahmen 

der Vergütung einhält, ist der Be-

triebsrat berechtigt, in die Brutto-

lohn- und Gehaltsliste sämtlicher 

Arbeitnehmer des Unternehmens 

mit Ausnahme der leitenden Ange-

stellten Einsicht zu nehmen. Dies 

gilt auch dann, wenn der Arbeitge-

ber mehrere Betriebe führt, für die 

eigenständige Betriebsräte gewählt 

worden sind 

 

Die Entscheidung 

Der Betriebsrat und die Arbeitgeberin 

streiten über den Umfang des Ein-

sichtsrechts des antragstellenden Be-

triebsrats in die bei der Arbeitgeberin 

geführten Bruttolohn- und Gehaltslis-
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ten. Die Arbeitgeberin führt den Omni-

buslinienverkehr im Rahmen des H. 

Verkehrsverbunds durch. Für ihr Un-

ternehmen sind vier Betriebsräte und 

ein Gesamtbetriebsrat gewählt. Der 

antragstellende Betriebsrat besteht aus 

elf Mitgliedern und hat einen Betriebs-

ausschuss gebildet. Mit Schreiben vom 

29.01.2015 begehrte er die Einsicht-

nahme in die Bruttolohn- und Gehalts-

listen sämtlicher Mitarbeiter des Unter-

nehmens. Die Arbeitgeberin lehnte 

dies mit dem Hinweis ab, der Betriebs-

rat sei nur für die Mitarbeiter seines 

Betriebes zuständig und könne daher 

nur Einsicht in deren Gehaltslisten er-

halten. Dies sah der Betriebsrat anders 

und leitete ein Beschlussverfahren ein, 

der in erster und zweiter Instanz dem 

Betriebsrat Recht gab. 

 

Das vom Betriebsrat geltend gemachte 

Einsichtsrecht folgt aus § 80 Abs. 2 

BetrVG. Nach dieser Vorschrift sind 

dem Betriebsrat auf Verlangen jeder-

zeit die zur Durchführung seiner Auf-

gaben erforderlichen Unterlagen zur 

Verfügung zu stellen; in diesem Rah-

men ist u.a. der Betriebsausschuss 

berechtigt, in die Listen über die Brut-

tolöhne und -gehälter Einblick zu neh-

men. Zu den Aufgaben des Betriebs-

rats nach § 80 Abs. 2 S. 2 BetrVG ge-

hören namentlich auch die in § 80 Abs. 

1 BetrVG genannten allgemeinen Auf-

gaben des Betriebsrats. Nach § 80 

Abs. 1 Nr. 1 BetrVG hat der Betriebsrat 

die allgemeine Aufgabe darüber zu 

wachen, dass die zu Gunsten der Ar-

beitnehmer geltenden Gesetze, Ver-

ordnungen, Unfallverhütungsvorschrif-

ten, Tarifverträge und Betriebsverein-

barungen durchgeführt werden. Dieses 

Überwachungsrecht umfasst das ge-

samte zu Gunsten der Arbeitnehmer 

geschaffene normative Recht, ein-

schließlich des Richterrechts. Hierzu 

zählt auch der Gleichbehandlungs-

grundsatz. Die Einsichtnahme in die 

Gehaltslisten sämtlicher Arbeitnehmer 

des Unternehmens mit Ausschluss der 

leitenden Angestellten dient der Über-

prüfung, ob die Arbeitgeberin den 

Gleichbehandlungsgrundsatz im Un-

ternehmen wahrt. Der Gleichbehand-

lungsgrundsatz gilt nach der Recht-

sprechung des Bundesarbeitsgerichts 

grundsätzlich unternehmensbezogen. 

Zur Überwachung dieses Gleichbe-

handlungsgrundsatzes ist die Einsicht-

nahme in die Bruttolohn- und Gehalts-

listen aller Arbeitnehmer mit Ausnah-

me der leitenden Angestellten des Un-

ternehmens erforderlich, weil denkbar 

ist, dass die Arbeitgeberin in einem 

Betrieb allgemeine Leistungen nach 

einem generalisierenden Prinzip ge-

währt und im Betrieb des antragstel-
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lenden Betriebsrats nicht. Das kann, 

soweit es um finanzielle Zuwendungen 

geht, nur durch eine Einsichtnahme in 

die Bruttolohn- und Gehaltsliste des 

gesamten Unternehmens festgestellt 

werden. 
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